Satzung Uber die Erhebung von Gebihren fir Sondernutzungen
an offentlichen Strafl3en im Gebiet der Gemeinde Gehlberg

(Sondernutzungsgebiihrensatzung)
Vom 01. April 2004

Aufgrund des 8§ 19 Absatz 1 der Thiringer Kommunalordnung (ThirKO) vom 16.
August 1993 (GVBI. S 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1998
(GVBI. S. 73), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember
2002 (GVBI. S. 467), der 88 1, 2 und 12 des Thiringer Kommunalabgabengesetzes
(ThUirKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBI. S.
301), zuletzt geédndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Oktober 2001 (GVBI. S.
265), und der 88 18 und 21 des Thuringer Stral3engesetzes (ThurStrG) vom 07. Mai
1993 (GVBI. S. 273), zuletzt ge&ndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 06. Januar
2003 (GVBI. S. 19), erlasst die Gemeinde Gehlberg die folgende Satzung Uber die
Erhebung von Gebuhren fir Sondernutzungen an o6ffentlichen StraRen im Gebiet der
Gemeinde Gehlberg:

§1
Erhebung von Gebihren

(1) Fur erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den 6ffentlichen Stral3en im Sinne von 8 1 der
Satzung Uber Sondernutzungen an offentlichen Straf3en im Gebiet der Gemeinde Gehlberg
in der jeweils geltenden Fassung werden Gebihren nach Mal3gabe des in der Anlage
bei gefligten Geblhrenverzei chnisses erhoben, das Bestandtell dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebihren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige
Sondernutzung ohne férmliche Erlaubnis ausgeiibt wird.

(3) Das Recht, Geblhren nach anderen V orschriften zu erheben, bleibt unberthrt.
§2
Gebuhrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtige sind:

a) der Antragsteller oder

b) der Erlaubnisinhaber oder

C) derjenige, der eine Sondernutzung austibt.
(2) Sind mehrere Personen Gebuhrenpflichtige, so haften sie a's Gesamtschuldner.

§3
Gebuhrenberechnung

(1) Soweit das Gebuhrenverzeichnis einen Gebihrenrahmen vorsieht, ist die Gebihr im
Einzelfall nach Art und Ausmal? der Einwirkung auf die Stral3e und den Gemeingebrauch
sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des GebiUhrenschuldners an der Sondernutzung
Zu bemessen.

(2) Die in dem Gebuhrenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebilhren werden
fUr jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebuhrenanteile wird fir verkirzte Nutzung bei Monats- oder
Jahresgebuhren anteilig vorgenommen.
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(4) Fur Sondernutzungen, die im Gebuhrenverzeichnis nicht aufgeftihrt sind, ist dieses
Verzeichnis sinngemal3 anzuwenden.

(5) Ergeben sich bel der Errechnung der Gebiihren Cent-Betrage, so werden diese auf halbe
oder volle Euro-Betrége abgerundet.

§4
Entstehung und Falligkeit der Gebuhren

(1) Die Sondernutzungsgebuihr entstent im Falle des 8§ 3 Absatz 2 mit dem Beginn der
Zeiteinheit, im Falle des § 3 Absatz 3 mit jedem Tag der Sondernutzung in Hohe des
entsprechenden Anteils der Sondernutzungsgebiihr.

(2) Die Gebiihren werden durch Gebihrenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten bei:
a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen fur deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis,

b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der Erlaubnis fir
das laufende Jahr, fur nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. Dezember des
vorhergehenden Jahres,

¢) Sondernutzungen, fur die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der Sondernutzung.

(3) Die fdlligen Gebuhren werden be Nichteinhaltung des Félligkeitstermins im
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolgslosigkeit der
Betreibungsmal3nahmen kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden.

§5
Gebuhrenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzeitig
aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebihren.

(2)Im voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebiihren werden
anteilmaRig erstattet, wenn die Gemeinde eine Sondernutzungserlaubnis aus
Grinden widerruft, die nicht von dem Gebuihrenschuldner zu vertreten sind.

§6
BilligkeitsmaRnahmen

Fur Billigkeitsmal3nahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlal?) gelten die 88 222, 227 Absatz

1, 234 Absatz 1 und 2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend (8 15 Absatz 1
Nummer 5a, b und Nummer 6b ThirKAG).

§7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebtihr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, die der
Gemeinde durch die Sondernutzung zusétzlich entstehen.

88
In- / AuRer-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.



(2) Gleichzeitig treten die Satzung vom 18. November 1996 mit ihren Anderungen
vom 30. November 2000 und vom 20. November 2001 auf3er Kraft.

Gehlberg, den 01. April 2004

Fischer
Blrgermeister - Siegel -



Anlage zur Satzung tber Sondernutzungsgebihren und
Sondernutzungsgebihrensatzung

Verzeichnis der Sondernutzungsgebihren

AbkUrzungen: p/T =proTag p/M = pro Monat
p/W = pro Woche p/J = pro Jahr
p/m2 = pro Quadratmeter
A B C
Gebuhrenziffer Benutzungsart/Bezugsgrofie far die| Zeitraum fir die Erhe-
Berechnung der Gebuhr bung der Sondernut-
zungsgebuhr in Euro
I. GebUhrengruppe 1
Kreuzungen
1.01 Ober- und unterirdische Leitungen, die
nicht der 6ffentlichen Versorgung dienen, 5,00 bis 250,00 p/J
einschl. erford. Masten
Schienen- und Seilbahnen,
Hohengleich
1.02 - unbefristet 25,00 bis 500,00 p/J
1.03 - befristet 10,00 bis 100,00 p/M
Hohenfrei
1.04 - unbefristet 5,00 bis 100,00 p/J
1.05 - befristet 5,00 bis 50,00 p/M
Forderbander u. a. einschl. Masten,
Schéchten u. dgl.
1.06 - unbefristet 5,00 bis 100,00 p/J
1.07 - befristet 5,00 bis 50,00 p/M
Langsverlegungen
1.09 Ober- und unterirdische Leitungen, die
nicht der offentlichen Versorgung dienen, .
einschl. erforderlicher Masten,?e ar%gef. 100 5,00 bis 50,00 p/J
m
110 J%';S; 100 5,00 bis 50,00 p/J
Bauliche Anlagen einschl. Schildern, Pfosten, Masten, u. a.
Schilder und Pfosten, Hinweisschilder
(auRer Werbeschildern) bis 0,4 m’
1.11 - unbefristet 2,50 bis 10,00 p/J
1.12 - befristet 2,50 bis 5,00 p/W
tber 0,4 m2 und Werbeschilder (unter und
uber 0,4 m?)
1.13 - unbefristet 25,00 bis 50,00 p/J
1.14 - befristet 5,00 bis 50,00 p/W
Masten aufl3erhalb einer Nutzung gem. Ziffer
1.01 und 1.09
1.15 - unbefristet 5,00 bis 50,00 p/J
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1.16 - befristet 2,50 bis 10,00 p/M

Geruste
1.17 bis zu 10 m Frontlange und bis zu 2 Monaten einmalig 25,00
1.18 fur jeden weiteren Monat 15,00
1.19 Uber 10 m Frontlénge und bis zu 2 Monaten einmalig 50,00
1.20 fur jeden weiteren Monat 20,00

Bauz&une und Z&une zur Sicherung von

Gefahrenstellen (mal3gebender Basiswert

sind 30 n?)
121 - im gesamten Stadtgebiet p/m? umzaunte

Fléche bis zu 30 m? 20,00 p/M
1.22 - {iber 30 m? bis zu 50 m? 40,00 p/M
1.23 - Uber 50 m? bis zu 100 m? 80,00 p/M
1.24 - fUr jede weiteren angefallenen 100 m? 50,00 p/M
1.25 bei gleichzeitiger Benutzung der Bauzaune zu |  doppelte Gebiihr der

Werbezwecken Ziff. 1.21-1.24

Vorubergehende, befristete Aufstellung

von Werkzeug- oder Bauhutten,

Wohnwagen, Toilettenhitten oder -wagen
1.26 - biszu 2 Monaten einmalig 2,50 bis 25,00
1.27 fr jeden weiteren angefangenen Monat 2,50 bis 15,00 p/M

Vorubergehende, befristete Aufstellung

von Maschinen, Containern, Fahrzeugen,

einschliel3lich Hilfseinrichtungen, soweit

nicht unter den Gemeingebrauch falend, p/m?

benutzter Fl&che
1.28 - bis zu 30 m* 7,50 p/W
1.29 - Uber 30 m2 bis zu 50 m? 25,00 p/W
1.30 - Uber 50 m” bis zu 100 N2 30,00 p/'W
1.31 - fUr jede weiteren angef. 100 m2 50,00 p/W
1.32 Lagerung von Material wie Ziff. 1.28 bis 1.31

Uberfahren von Gehwegen p/m2in

Anspruch genommene Fl&chen
1.33 -biszu10 m 10,00 p/W
1.34 -Uber 10m2hbiszu 20 m2 20,00 p/W
1.35 - Uber 20m2hiszu 50 m? 50,00 p/W
1.36 - llber 50 m? biszu 100 m° 100,00 p/'W
137 - Uber 100 m? 250,00 p/W

Aufgrabungen aller Art (ausgenommen

Aufgrabungeni. S. von § 10 Abs. 1

Sondernutzungssatzung)

pro Ifd. m Baugrube (mal3gebender Basiswert

ist eine Baugrubenbreite von 1 m)
1.38 - bel einer Baugrubenbreite biszu 1 m 1,00 p/T, mindestens

jedoch 2,50 p/T

1.39 - bei einer Baugrubenbreite Gber 1 m 1,50 p/T, mindestens

jedoch 5,00 p/T




11. Gebuhrengruppe 2

Bauliche Anlagen

201

Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, Kioske

50,00 bis 2500,00 p/M

2.02

Schaufenster, Schaukéasten und
Ausstellungspavillons, soweit sieim
Baugenehmigungsverfahren errichtet wurden,
p/m? Uberragte Flache

5,00 bis 25,00 p/M

Werbeanlagen und Warenautomaten
(einschl. Personenwaagen) mit oder ohne
festen Verbund mit dem Boden, wenn sie
mehr als 5 % der Gehwegbreite einnehmen
und/oder mehr a's 30 cm in den Gehweg
hineinragen p/m? genutzte Flache

2.03

- auf Dauer

25,00 bis 250,00 p/J

2.04

- vorUbergehend

2,50 p/W mindestens
jedoch 5,00 p/W

2.05

Verladestellen, GroRwaagen p/mZ genutzter
Flache

5,00 bis 50,00 p/J

Bauaufsichtlich genehmigte Vorhaben, bei
denen wegen ihres Hineinragens in den
offentlichen Verkehrsraum eine
Sondernutzungserlaubnis nicht als erteilt
gelten kann:

2.06

- Gesimse und Fensterbénke innerhalb einer
Hohe von 3,0 m Uber der
Gelandeoberflache mit einer Ausladung
von Uber 0,10 m;

2.07

- Bauteile, soweit sie nicht unter die
Gebuhrenziffern 2.02 bis 2,05 fallen,
innerhalb einer Hohe von3,0 m Uber der
Gelandeoberflache, soweit die Gehweg-
breite um mehr als5 % bzw. mehr as 0,20
m, bei Gebaudesockeln um mehr als 0,10 m
Uberragt wird,

2.08

- Kellerlichtschachte und Betriebsschéachte,
soweit sie mehr asD,50 min den
offentlichen Gehweg hineinragen

2.09

- Arkaden und Unterbauungen

Zu Ziff. 2.06 bis 2.09:

Die Gebtihr betragt 6 %
des Verkehrswertes des
begunstigten
Grundstiicks, bezogen
auf den Quadratmeter.
Bei unbefristeter
Sondernutzungserlaubnis
Kapitalisie-
rungsmoglichkeit; bei 99
Jahren Laufzeit und 4
%iger Verzinsung,
Mindestgebiihr 25,00 p/J

Anm. zu Gebihrenziffern 2.06 bis 2.09:
Bezugsgrofie ist die Flache, die Uber die
jeweils angegebenen Mal3e hinaus tUberragt
oder unterbaut wird.

Gebuhrengruppe 3

Gewerbliche Veranstaltungen

3.01

Ausstellungswagen

50,00 bis 100,00 p/W

3.02

Verkaufsstande p/m2 genutzter Flache

5,00 p/W mind. 10,00
p/W

Aufstellung von Tischen und Stuhlen zur
Bewirtung im Freien (nur in Verbindung mit
einer bestehenden konzessionierten Gastwirt-
schaft oder Schankwirtschaft) p/m” genutzter
Flache
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3.03 - in den Monaten Mai bis September 1,25 p/M
3.04 - in der Ubrigen Jahreszeit 0,75 p/M
3.05 Ausstellungsstande und -gegenstande vor 1,25 p/W mind. 2,50
Geschaften p/m?2 genutzter Flache p/W
3.06 Sonstige gewerbliche Veranstaltungen 5,00 p/W/m2 mind.
(unbeschadet Gebiihrenziff. 3.07 - 3.08) 25,00 p/W
UberméaRige StralRenbenutzung i. S. der StVO
3.07 Motorsportliche Veranstaltungen gem. 8 29
Abs. 2 StVO oder Versuchsfahrten, wenn :
V erkehrsbeschrankungen erforderlich 100,00 bis 250,00 p/T
werden, je Veranstaltung
3.08 Betrieb von Lautsprechern, die sich auf den
Straf3enraum auswirken sollen, fur
wirtschaftliche Zwecke 25,00 p/T
Sonstige voribergehende, nichtkommerzielle
Sondernutzung
3.09 Aufstellung von Plakattragern mit
Ausnahme derjenigen Plakatstander, die fur
kirchliche gemeinnitzige und kulturelle Ver- je Plakatstander
anstaltungen sowie durch Parteien zur Wahl- 0,25 p/angf.
kampfwerbung oder fir Veranstaltungen zur Woche
politischen Meinungsbildung aufgestel It
werden,
3.10 Informationsstande
je Stand
Fr kulturelle oder gemeinniitzige Veran- 2,50 pIT
staltungen, die im Gberwiegenden Interesse ’
der Gemeinde/Stadt liegen, kann die Gebuhr
um 50 % ermal3igt werden.
311 Fahnenmasten, Transparente u. a. 5,00 bis 15,00 p/W
312 Schauké&sten, soweit sie Uber die Bauflucht- 25,00 bis 125,00
linie hinausragen p/J
3.13 freistehende Schaustelleinrichtungen 2,50 p/W/m?2,

(Vitrinen usw.)

mind. 7,50 p/W




	III. Gebührengruppe 3

